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1. Instanz

Aktenzeichen S 23 U 794/98
Datum 30.05.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 351/00
Datum 31.07.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
30. Mai 2000 und des Bescheids vom 31. MÃ¤rz 1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 15. September 1998 verurteilt, der KlÃ¤gerin ab 1.
April 1996 Verletztenrente nach einer MdE um 20 v.H. wegen einer Berufskrankheit
der Nr.5101 der Anlage 1 zur BKVO zu gewÃ¤hren.
II. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin die auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

I.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob die Beklagte verpflichtet ist, die
Hauterkrankung der KlÃ¤gerin als Berufskrankheit nach der Nr.5101 der Anlage 1
zur Berufskrankheiten-Verordnung â�� BKVO â�� anzuerkennen und zu
entschÃ¤digen.

Die am 1951 geborene KlÃ¤gerin, tÃ¼rkische StaatsangehÃ¶rige, verrichtete in der
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Bundesrepublik Deutschland seit 1974 HilfstÃ¤tigkeiten bei verschiedenen
Arbeitgebern. Ab 10.10.1984 war sie bei der Landeshauptstadt MÃ¼nchen
zunÃ¤chst als Hausgehilfin und Reinigungskraft im Altenheim S. und seit September
1995 im Schulhausreinigungsdienst beschÃ¤ftigt. Seit 01.04.1996 ist sie
arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. In einer Ã¤rztlichen Anzeige Ã¼ber eine Berufskrankheit
bezeichnete die Dermatologische Klinik der Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t M. am
20.12.1995 ein Kontaktekzem an beiden HÃ¤nden als Berufskrankheit. Dies sei auf
den beruflichen Umgang mit Wasser und Putzmitteln zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die
Beklagte erholte Befundberichte der behandelnden Ã�rzte, nÃ¤mlich von Dr.M.
(Behandlung vom 06.11.1995 bis 21.11.1995), von Dr.J. (Behandlung vom
29.02.1996 bis 14.05.1996), von der Dermatologischen Klinik der Technischen
UniversitÃ¤t M. (stationÃ¤re Behandlung vom 01.03. bis 19.03.1996 und ambulante
Behandlung ab 28.11.1995), von Dr.H. (Behandlung erstmals im MÃ¤rz 1985 und
fortdauernd bis Anfang 1992) sowie einen Auszug aus der Leistungskartei der AOK
MÃ¼nchen. Die Staatliche GewerbeÃ¤rztin Dr.S. gab aufgrund der Unterlagen und
einer Vorstellung der KlÃ¤gerin am 21.10.1997 am 05.06.1997 und 23.10.1997
Stellungnahmen ab. Sie kam zum Ergebnis, das nicht nur an den HÃ¤nden
bestehende Ekzem lasse sich nicht mit Wahrscheinlichkeit auf die berufliche
TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckfÃ¼hren. Das Fortbestehen der Erkrankung nach der Aufgabe
des Arbeitsplatzes spreche gegen eine richtunggebende Verschlimmerung einer
vorbestehenden Hauterkrankung durch berufliche EinflÃ¼sse. Obwohl die KlÃ¤gerin
seit 10.04.1996 arbeitsunfÃ¤hig sei und seither nicht mehr gearbeitet habe, seien
bei der Vorstellung am 21.10.1997 erhebliche HautverÃ¤nderungen aufgefallen. Mit
Bescheid vom 31.03.1998 lehnte die Beklagte eine Anerkennung und
EntschÃ¤digung der Hauterkrankung als Berufskrankheit nach der Nr.5101 der
Anlage 1 zur BKVO ab.

Nach erfolglosem Widerspruch (Widerspruchsbescheid vom 15.09.1998) hat die
KlÃ¤gerin zum Sozialgericht MÃ¼nchen Klage erhoben. Dieses hat erneut
Befundberichte der behandelnden Ã�rzte eingeholt und den Hautarzt Dr.G. mit der
Erstattung eines Gutachtens betraut. Er hat am 24.10.1999 ausgefÃ¼hrt, bei der
KlÃ¤gerin liege eine Dyshidrose ohne beruflichen AuslÃ¶sefaktor vor. Bei der
Untersuchung am 05.10.1999 hÃ¤tten flÃ¤chenartige kumulativ-toxische Ekzeme
an den HandflÃ¤chen bestanden. Eine Testung mit Berufsstoffen sei wie schon
frÃ¼her bei Epikutantestungen negativ verlaufen. Die kurze Expositionszeit vom
Beginn der schÃ¤digenden TÃ¤tigkeit im Oktober 1984 und dem ersten Auftreten
eines kumulativ-toxischen Ekzems im Dezember 1984 spreche gegen einen
beruflichen Zusammenhang. Auf Antrag der KlÃ¤gerin (Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz
â�� SGG -) hat Prof.Dr.R., Direktor der Klinik und Poliklinik fÃ¼r Dermatologie der
Technischen UniversitÃ¤t M. am 14.03.2000 ein weiteres Gutachten erstattet. Er hat
das Vorliegen einer Berufskrankheit bejaht und ab der ersten Anzeige einer
Berufskrankheit, nÃ¤mlich ab dem 20.12.1995 eine MdE um 20 v.H. auf Dauer fÃ¼r
angemessen erachtet. Es handele sich um eine richtunggebende Verschlimmerung
des Handekzems bei individueller Disposition zur Dyshidrose. Die Verschlimmerung
sei auf den beruflichen Umgang mit Putzmitteln und TÃ¤tigkeiten im Feuchtmilieu
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Beweisend dafÃ¼r sei, dass sich die Handekzeme akut bei der
TÃ¤tigkeit als Reinigungskraft verschlechtert und in arbeitsfreien Intervallen
gebessert hÃ¤tten. Schwerere Rezidive seien nach Beendigung der TÃ¤tigkeit
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seltener geworden, jedoch sei es nicht zu einer dauerhaften vollstÃ¤ndigen
Erscheinungsfreiheit gekommen. Im Hautarztbericht vom 20.03.1996 seien an den
HandflÃ¤chen eine RÃ¶tung und Schuppung, Ragaden und BlÃ¤schen beschrieben
worden. Dieser Befund sei zumindest als "mittelgradige Hauterscheinung" nach den
Richtlinien zur EinschÃ¤tzung der MdE bei der Berufskrankheit Hauterkrankung zu
qualifizieren. Die Aufgabe der beruflichen TÃ¤tigkeit sei auf diese Erkrankung
zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Mit Urteil vom 30.05.2000 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Es hat sich
zur BegrÃ¼ndung auf das Gutachten von Dr.G. gestÃ¼tzt, das es fÃ¼r
Ã¼berzeugender gehalten hat. Dem Gutachten von Prof.Dr.R. hat es nicht zu folgen
vermocht. Er habe in keiner Weise einleuchtend begrÃ¼ndet, weshalb allein die
Besserung bei Abwesenheit vom Arbeitsplatz, welche nicht dokumentiert sei, einen
ursÃ¤chlichen Zusammenhang rechtfertige. Der SachverstÃ¤ndige verharmlose,
dass bei der KlÃ¤gerin auch nach dem Ende ihrer TÃ¤tigkeit als Putzfrau klinische
Behandlungen notwendig gewesen seien. Auch die Annahme einer anlagebedingten
Reaktionsbereitschaft sei nicht nachgewiesen, so dass auch die angenommene
richtungweisende Verschlimmerung durch berufsbedingte UmstÃ¤nde nicht
zwingend erscheine.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt und diese damit begrÃ¼ndet, dass
das Gutachten von Prof.Dr.R. sehr wohl Ã¼berzeugend sei. Der Senat hat Prof.Dr.P.
, Direktor der Klinik und Poliklinik fÃ¼r Dermatologie des Klinikums der UniversitÃ¤t
M. mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt. Am 07.05.2001 hat dieser
dargelegt, bei der KlÃ¤gerin handele es sich um eine Kombination von kumulativ-
toxischen und allergischen HautverÃ¤nderungen, die durch Arbeiten in feuchtem
Milieu richtunggebend verschlimmert worden seien. ZusÃ¤tzlich sei es zu einer
Sensibilisierung im Sinne einer Propfallergie gekommen, welche zumindest beruflich
mitverursacht worden sei. Die Testung habe eine Sensibilisierung gegenÃ¼ber
Glutaraldehyd, Benzalconiumchloryd und Biopan ergeben. Es handele sich dabei um
Stoffe, die in Konservierungs- und Desinfektionsmitteln zu finden seien. Solche
Substanzen wÃ¼rden in einem Altenheim verwendet werden. Wegen der
Hauterscheinungen habe der Zwang zur Berufsaufgabe bestanden. Die MdE sei auf
Dauer mit 20 v.H. einzuschÃ¤tzen.

Die Beklagte hat am 27.06.2001 eingewandt, sie hege Zweifel am Vorliegen einer
Kontaktallergie. Die KlÃ¤gerin sei zuletzt im Schuldienst nur noch mit Reinigungs-
und nicht mit Desinfizierungsarbeiten befasst gewesen. Die Hauterscheinungen
seien zudem nach Aufgabe der beruflichen TÃ¤tigkeit nicht zurÃ¼ckgegangen oder
abgeklungen. Vielmehr habe deswegen eine stationÃ¤re Behandlung in den Jahren
1997 und 1998 stattgefunden. Ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen der
Hauterkrankung und ihrer BerufstÃ¤tigkeit sei nicht nachvollziehbar.

Die KlÃ¤gerin beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des
Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 30.05.2000 und des Bescheids vom 31.03.1998 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.09.1998 zu verurteilen, ihre
Hauterkrankung als Berufskrankheit nach der Nr.5101 der Anlage 1 zur BKVO
anzuerkennen und die gesetzlichen Leistungen zu gewÃ¤hren.
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Die Beklagte beantragt, die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des
Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 30.05.2000 zurÃ¼ckzuweisen.

Im Ã�brigen wird zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs.2 SGG auf
den Inhalt der Akte der Beklagten sowie der Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz Bezug genommen.

II.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 SGG) und auch
begrÃ¼ndet.

Zur Ã�berzeugung des Senats, der sich auf die Ã¼bereinstimmenden
AusfÃ¼hrungen der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.R. und Prof.Dr.P.
bezieht, hat die KlÃ¤gerin Anspruch auf Anerkennung und EntschÃ¤digung ihrer
Hauterkrankung als Berufskrankheit gemÃ¤Ã� der hier noch anzuwendenden Â§Â§
551, 580, 581 Reichsversicherungsordnung â�� RVO â�� in Verbindung mit der
Nr.5101 der Anlage 1 zur BKVO vom 20.06.1968 (BGBl.I.S.721) in der Fassung vom
18.12.1992 (BGBl. I.S.2343). Denn der Versicherungsfall ist mit Aufgabe der
beruflichen TÃ¤tigkeit zum 01.04.1996 eingetreten und damit vor In-Kraft-Treten
des Siebten Sozialgesetzbuchs â�� SGB VII -, so dass die Vorschriften der RVO
gemÃ¤Ã� Â§ 212 SGB VII anzuwenden sind.

Dass bei der KlÃ¤gerin eine schwere rÃ¼ckfÃ¤llige Hauterkrankung vorliegt, wird
auch von der Beklagten nicht bestritten. Streitig ist allein der ursÃ¤chliche
Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieser Erscheinungen und der beruflichen
TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin vom 10.10.1984 bis August 1995 als Reinigungskraft in der
Altenpflege bzw. von September 1995 bis zum 01.04.1996 im Schuldienst. Diese
Frage bejaht der Senat zumindest fÃ¼r das bei der KlÃ¤gerin nachgewiesene
kumulativ toxische Hautekzem. Ob darÃ¼berhinaus auch die von Prof.R. am
01.03.2000 erstmals festgestellte Sensibilisierung gegenÃ¼ber Stoffen wie
Glutaraldehyd, Benzalconiumchloryd und Biopan auf ihre berufliche Belastung
zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, kann insoweit offen bleiben. Dies erscheint deshalb
zweifelhaft, weil nicht gesichert ist, ob diese Stoffe in den von der KlÃ¤gerin
verwendeten Reinigungsmitteln vorgekommen sind. Es kann aber dahingestellt
bleiben, ob dies der Fall ist, denn die bei ihr bestehende kumulativ-toxische
Hauterkrankung ist wesentlich mitursÃ¤chlich auf ihre berufliche TÃ¤tigkeit
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Dies reicht aus, um eine Berufskrankheit der Nr.5101 der
Anlage 1 zur BKVO anzuerkennen und zu entschÃ¤digen. Denn vÃ¶llig
Ã¼bereinstimmend haben die SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.R. und Prof.Dr.P.
festgestellt, dass das dyshidrotische Handekzem erstmals in ausgeprÃ¤gter Form
kurze Zeit nach Aufnahme ihrer TÃ¤tigkeit als Reinigungskraft, nÃ¤mlich im
Dezember 1984 aufgetreten war und sich in der nachfolgenden Zeit in arbeitsfreien
Intervallen wesentlich besserte. Prof.Dr.P. fÃ¼hrt hierzu aus, aus Ã¤rztlicher
Erfahrung kÃ¶nne ein kumulativ-toxisches Handekzem durchaus innerhalb von zwei
Monaten nach Aufnahme einer belastenden TÃ¤tigkeit oder sogar in noch
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kÃ¼rzeren ZeitrÃ¤umen auftreten. Denn bei Personen mit anlagebedingter
atopischer Diathese, wie bei der KlÃ¤gerin, ist durch die gestÃ¶rte Hautbariere ein
vollstÃ¤ndiges Abheilen der Haut nicht mehr mÃ¶glich. Der Umgang mit
hautreizenden Stoffen und die Arbeiten im Feuchtmilieu, wie bei einer TÃ¤tigkeit als
Reinigungskraft, fÃ¼hren dann zu einer richtunggebenden Verschlimmerung der
Handekzeme. Dies war auch bei der KlÃ¤gerin der Fall. Bei Erstellung des
Hautarztberichtes am 20.03.1996, also kurz bevor die KlÃ¤gerin ihren Beruf als
Reinigungskraft aufgegeben hat, fanden sich an den HandflÃ¤chen RÃ¶tungen,
Schuppungen, Ragaden und BlÃ¤schen. Dieser Befund entspricht nach den
Richtlinien fÃ¼r die MdE-EinschÃ¤tzung bei Hautkrankheiten mindestens einer
"mittelgradigen Hauterscheinung" und rechtfertigt bereits eine MdE um 20 v.H.
Dabei kann dahinstehen, ob die von Prof.R. erstmals getestete Allergie ebenfalls
wesentlich ursÃ¤chlich oder mitursÃ¤chlich auf die BerufstÃ¤tigkeit oder zumindest
mittelbar auf die beruflich bedingte kumulativ-toxische Hauterkrankung im Sinne
einer Pfropfallergie zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Die Einwendungen der Beklagten, Prof.P.
bleibe eine ErklÃ¤rung schuldig, worin die deutliche Besserung der
Hautbeschwerden in arbeitsfreien Zeiten bestehen solle, wenn die KlÃ¤gerin noch
1997 und 1998, also zu einem Zeitpunkt weit nach Aufgabe ihrer belastenden
TÃ¤tigkeiten, einer stationÃ¤ren Behandlung wegen der bestehenden
Hauterscheinungen bedurfte, sind zwar nicht von der Hand zu weisen. Jedoch ist der
Beklagten insoweit entgegenzuhalten, dass die SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.P. und
Prof.Dr.R. ihre Wertung, bei der KlÃ¤gerin handle es sich um eine "schwere
Hauterkrankung" gerade darauf stÃ¼tzen, dass sie nicht mehr vollstÃ¤ndig zur
Abheilung gelangen konnte. Dies, so fÃ¼hren sie aus, hat seine Ursache darin, dass
die KlÃ¤gerin Ã¼ber einen langen Zeitraum, nÃ¤mlich von 1984 bis 1996
hautbelastend tÃ¤tig gewesen sei und es zu keiner Zeit, auch nicht in arbeitsfreien
Phasen, zu einer vollstÃ¤ndigen Abheilung, wohl aber zu Besserungen, gekommen
war. Sie beziehen sich insoweit auf die diversen, von der Beklagten eingeholten
Hautarztberichte. Der Senat tritt dieser Beurteilung bei. Er entnimmt den Gutachten
darÃ¼berhinaus auch die Feststellung, dass die schwere, beruflich bedingte
Hauterkrankung auch nach der Berufsaufgabe zu keiner vollstÃ¤ndigen
Beschwerdefreiheit gefÃ¼hrt hat. Dies ist insbesondere bei der MdE-Bewertung
mitzuberÃ¼cksichtigen. Diese ist mit 20 v.H., nÃ¤mlich einem mindestens
mittelschweren Erkrankungsbild entsprechend, einzuschÃ¤tzen. Ob die KlÃ¤gerin,
wie von der Beklagten aufgegriffen, mehrfach ausschlieÃ�lich wegen
Hauterscheinungen oder wegen anderer GesundheitsstÃ¶rungen stationÃ¤r
behandelt werden musste, spielt keine Rolle. Denn auch derartige
Krankenhausaufenthalte fÃ¼hrten zu arbeitsfreien Intervallen mit dem Ergebnis,
dass sich die Hauterscheinungen dann bessern konnten. Der Senat kommt damit zu
dem Ergebnis, dass nach dem Beginn der TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin als
Reinigungskraft im Oktober 1984 mehrfach ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten wegen eines
beidseitigen Handekzems dokumentiert sind, dass sich die Hauterscheinungen
dazwischen zumindest gebessert, wenn auch nicht vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckgebildet
hatten und dass die KlÃ¤gerin tatsÃ¤chlich ihre belastende BerufstÃ¤tigkeit
spÃ¤testens zum 01.04.1996, wie aus der Bescheinigung der AOK zweifelsfrei
hervorgeht, aufgegeben hat. DarÃ¼ber hinaus entnimmt der Senat den Gutachten
der Professoren P. und R., dass fÃ¼r die KlÃ¤gerin wegen dieser Hauterscheinung
die objektive Notwendigkeit bestanden hatte, den Beruf der Reinigungskraft
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aufzugeben. Denn ein Arbeiten ohne Kontakt mit Putzmitteln und NÃ¤sse wÃ¤re
auch unter Verwendung von Hautschutzsalben und Baumwollhandschuhen nicht
mÃ¶glich gewesen. Damit sind die Voraussetzungen zur Anerkennung und
EntschÃ¤digung einer Hauterkrankung als Berufskrankheit der Nr.5101 der Anlage 1
zur BKVO erfÃ¼llt. Hinsichtlich der MdE-Festsetzung stimmt der Senat den
SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.P. und R. zu. Dies entspricht auch der Ã¼blichen
Bewertung, wie sie in den einschlÃ¤gigen medizinischen Werken (SchÃ¶nberger-
Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 6.Aufl.S.868) zum Ausdruck
kommt. Das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 30.05.2000 war daher
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, unter Aufhebung des Bescheids vom
31.03.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15.09.1998 der
KlÃ¤gerin ab 01.04.1996 Verletztenrente nach einer MdE um 20 v.H. wegen einer
Berufskrankheit der Nr.5101 zu gewÃ¤hren.

Die Kostenentscheidung stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da keine GrÃ¼nde im Sinne des Â§ 160 Abs.2
Nrn.1 und 2 SGG vorliegen.

Erstellt am: 24.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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